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Zahl: LAD-VD-B112-10036-7-2011 
Betr:  Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ausländerbeschäfti-

gungsgesetz geändert wird; Stellungnahme 
 
Bezug: BMASK-433.001/0106-VI/AMR/7/2010 
 
 

Zu dem mit obbezügl. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wird, gibt das Amt der Burgen-

ländischen Landesregierung folgende Stellungnahme ab: 

Die mit dem vorliegenden Entwurf verbundenen Zielsetzungen und deren legisti-

sche Umsetzung werden grundsätzlich begrüßt. 

Entgegengetreten wird jedoch der in § 27a Abs. 3 enthaltenen Mehrbelastung der 

für die Vollziehung des NAG zuständigen Landesbehörden, welche regelmäßig mo-

natlich bestimmte Datenarten automationsunterstützt an die Landesgeschäftsstelle 

des AMS übermitteln sollen. Diese Datenübermittlung stellt für die 9 Bezirksverwal-

tungsbehörden des Burgenlandes eine nicht unbeträchtliche Mehrbelastung dar, die 

hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen in den Erläuterungen zum Entwurf nicht 

zum Ausdruck kommt. 

Damit entspricht der Entwurf nicht der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Län-

dern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künfti-

gen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999, und kann nur 
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unter gleichzeitiger Abgeltung im Wege des Finanzausgleichs akzeptiert werden. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme ergeht an die e-mail Adresse „begutach-

tungsverfahren@parlament.gv.at“. 

 

 
Für die Landesregierung:  

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 
Dr.in Handl-Thaller 
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Zl.u.Betr.w.v.       Eisenstadt, am 28.1.2011 
 
 
1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
 
zur gefälligen Kenntnis 

 

Mit freundlichen Grüßen!  
 
 

Für die Landesregierung:  
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr.in Handl-Thaller 
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